
G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N

1. Maklervertrag

Mit Inanspruchnahme der Maklertätigkeit bzw. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Verkäufer aufgrund des 
vorliegenden Angebots kommt der Maklervertrag mit dem Kaufinteressenten zu den folgenden Bestimmungen 
zustande.

2. Angebot

Das Angebot des Maklers versteht sich freibleibend und unverbindlich und ist nur für den Adressaten bestimmt. 
Jede Weitergabe der Information an Dritte ist untersagt.

3. Doppeltätigkeit

Der  Makler  ist  berechtigt,  für  beide  Seiten  des  beabsichtigten  Vertrages  tätig  zu  werden.  Etwaige 
Interessenkollisionen wird er dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen.

4. Verkäuferangabe

Wenn  der  Angebotsempfänger  nach  den  vom  Makler  erteilten  Objektinformationen  Interesse  an  einer 
Kontaktaufnahme  mit  dem  Verkäufer  hat,  ist  der  Makler  auf  die  entsprechende  Nachfrage  des 
Angebotsempfängers hin selbstverständlich bereit, ihm den Namen und die Anschrift des Verkäufers mitzuteilen.

5. Provision

Mit  rechtswirksamem  Abschluss  des  Kauf-  oder  Pachtvertrages  entsteht  der  vom  Käufer  bzw.  Pächter  zu 
tragende Honoraranspruch des Maklers in Höhe der ortsüblichen Sätze, soweit nicht das vorliegende Angebot 
einen anderen Provisionssatz ausweist. Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Auftraggeber den 
erhaltenen Nachweis an einen Dritten weitergibt und dieser den Kauf- bzw. Pachtvertrag abschließt. Die Provision 
errechnet  sich  aus  dem  Kaufpreis  bzw.  dem  Gesamtwert  des  Vertrages  einschließlich  eventueller 
Einrichtungsablöse, Hypothekenübernahme etc.
Die  Honorarforderung  wird  mit  Abschluss  des  Kauf-  bzw.  Pachtvertrages  zur  Zahlung  fällig,  sofern  kein 
Rücktrittsrecht oder gesonderte Vereinbarungen vorliegen.

6. Ursächlichkeit

Ist dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt, 
so hat er uns dies innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen 
auch zu belegen. Geschieht dies nicht, so gilt unser Nachweis als ursächlich für einen Kauf.

7. Gleichwertigkeit

Dem Abschluss eines Kaufvertrages entspricht der Erwerb eines anderen, vergleichbaren Objekts des Verkäufers 
sowie die Übertragung von realen oder ideellen Anteilen.

8. Beurkundung

Der Makler hat Anspruch auf Teilnahme am Beurkundungstermin und auf eine Ausfertigung der Kaufurkunde.

9. Haftung

Die Angaben zum Angebot  wurden aufgrund der  Angaben des  Verkäufers  erstellt.  Der  Makler  kann für  die 
Richtigkeit der Informationen keine Haftung übernehmen.

10. Schlussbestimmung

Der Makler nimmt keine Zahlungen für den Verkäufer in Empfang. Erfüllungsort für die gegenseitigen 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz des Maklers. Gerichtsstand ist, soweit die gesetzliche Regelung 
nicht anders lautet, der Sitz des Maklers.


